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Vorwort 

Das Verhältnis von Tarifverträgen und betrieblichen Regelungen ist in den letz-
ten Jahren immer wieder Gegenstand lebhafter öffentlicher Debatten gewesen. 
Nicht zuletzt in der politischen Diskussion erlebte das Thema nach Phasen mehr-
monatiger scheinbarer Ruhe in unregelmäßigen Abständen plötzlich erneut größte 
Aufmerksamkeit. Der Streit entzündete sich dabei zumeist an der Frage nach der 
Zulässigkeit betrieblicher Bündnisse für Arbeit, am Vorschlag einer gesetzlichen 
Änderung des Günstigkeitsprinzips oder an der Forderung nach einer gesetzlichen 
Einschränkung des Tarifvorbehalts. Ein dauerhaftes Ende der Debatte erscheint 
derzeit nicht absehbar. 

Auffällig ist die Pauschalität, mit der hierbei vielfach argumentiert wird: Eine 
genaue Betrachtung der Anwendungsbedingungen von Flächentarifverträgen in 
den Betrieben findet zumeist nicht statt. Die empirische Untersuchung dieser be-
trieblichen Wirklichkeit stellt einen Schwerpunkt der Arbeit dar. Die rechtstatsäch-
lichen Erkenntnisse bilden zugleich die Grundlage zur rechtlichen Bestimmung 
des Spannungsverhältnisses von tariflicher und betrieblicher Rechtsetzung. Darü-
ber hinaus soll versucht werden, tarifpolitische Ansatzpunkte für eine sinnvolle 
Verzahnung beider Regelungsebenen aufzuzeigen. 

Die vorliegende Untersuchung ist die aktualisierte Fassung meiner im Winter-
semester 2001 /2002 am Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Hamburg 
eingereichten Dissertation. Für die Veröffentlichung wurde die neuere Literatur bis 
November 2002 berücksichtigt. 

Herzlich danken möchte ich in erster Linie Herrn Prof. Dr. Armin Höland, der 
als Leiter des Forschungsprojekts "Flächentarifvertrag und Günstigkeitsprinzip" 
mein Interesse auf das Themengebiet lenkte. Als Betreuer der Dissertation hat er 
mich in allen Phasen der Arbeit bestärkt und unterstützt. Sein Anspruch als Wis-
senschaftler, mit möglichst großer Offenheit an unbekannte Sachverhalte heran-
zugehen, ist für mich ein Vorbild. 

Ebenfalls zu großem Dank verpflichtet bin ich Dr. Uwe Reim, der als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter maßgeblich zum Gelingen des genannten Forschungspro-
jekts beigetragen hat. Die Dissertation wäre ohne die empirischen Erhebungen im 
Rahmen des Forschungsprojekts nicht möglich gewesen. 

Herrn Prof. Dr. Klaus Moritz danke ich nicht allein für die Anfertigung des 
Zweitgutachtens. Vielmehr hat er bereits das Forschungsprojekt aufmerksam ver-
folgt und durch kritische Anmerkungen einen konstruktiven Beitrag geleistet. 
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Mein herzlicher Dank für hilfreiche Diskussionen über einzelne Abschnitte der 
Arbeit gilt Julia Lorenz, Thomas Rossmanith, Birte Heitzmann und Dott. Aurelia 
Colombi Ciacchi. Bedanken möchte ich mich ferner bei PD Dr. Josef Falke für 
zahlreiche weiterführende "Flurgespräche". 

Besonders dankbar bin ich dem Zentrum für Europäische Rechtspolitik an der 
Universität Bremen, in dessen Arbeit ich eingebunden war und dem ich mich auch 
nach Abschluss des Forschungsprojekts weiter zugehörig fühlen durfte. Schließlich 
richtet sich mein Dank an die Hans Böckler Stiftung, die das Promotionsvorhaben 
mit einem Stipendium unterstützt und die Veröffentlichung durch einen Druckkos-
tenzuschuss ermöglicht hat. 

Ich widme dieses Buch meinen Eltern. 

Hamburg, im März 2003 Holger Brecht 
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Einleitung 

Die Zukunft des Flächentarifvertrages ist seit einigen Jahren Gegenstand hefti-
ger Diskussionen. l Im Zentrum der arbeitsrechtlichen Debatte steht dabei die Ver-
lagerung von Regelungsbefugnissen von der Tarif- auf die Betriebsebene.2 Die 
Forderung nach Einführung gesetzlicher Härteklauseln3 sowie die Vorstöße zur 
Umkehrung des Tarifvorrangs in einen Betriebsvorrang4 sind nur die auffalligsten 
Anzeichen dafür, dass teilweise auch vor einem Systemwechsel nicht zurück-
geschreckt wird. 

Unverkennbar ist das System des Verbandstarifvertrages insbesondere in der 
Mitte der 90er Jahre unter Druck geraten,5 wobei einige schrille Stimmen schon 
fast einen Abgesang auf den Flächentarifvertrag anstimmen wollten.6 Nicht wenig 
verbreitet ist die Kritik, der Tarifvertrag sei zu starr, zu unflexibel, überreguliert 
oder zu wenig an betrieblichen Bedürfnissen orientiert.7 Bemerkenswert erscheint, 
dass derartige Äußerungen weitgehend losgelöst von einer Auseinandersetzung 
mit empirischen Erkenntnissen zur Tarifpraxis erfolgen. Dagegen kommt das WSI-
Tarifarchiv in einer Untersuchung von Tarifbestimmungen aus über 100 Tarifberei-
chen zu einem deutlich anderen Ergebnis:8 

1 V gl. beispielsweise die Analyse zur tarifpolitischen Diskussion in den Printmedien für 
die Jahre 1996/1997 von Lorenz, 2000, S. 361 ff. 

2 Ausdruck der lebhaften Auseinandersetzung in der Rechtswissenschaft um das Verhält-
nis betrieblicher und tariflicher Rechtsetzung sind nicht zuletzt die Diskussionsforen der 
Otto-Brenner-Stiftung 1993 ["Betriebsverfassung und Tarifvertrag", abgedruckt in RdA 
1994, S. 140 ff.] sowie 1995 ["Krise des Flächentarifvertrages?", abgedruckt in RdA 1996, 
S. 140 ff.] und die Verhandlungen des 61. Deutschen Juristentags [,,Empfiehlt es sich, die 
Regelungsbefugnisse der Tarifvertragsparteien im Verhältnis zu den Betriebsparteien neu zu 
ordnen?", zusammengefasst in RdA 1996, S. 376 ff.]. 

3 Vgl. insofern insbesondere die Forderung der Monopolkommission in ihrem zehnten 
Hauptgutachten 1992/ 1993, abgedruckt in BT-Drs. 12/8323, S. 376 ff. [Rn. 936 ff.], die eine 
Aufhebung der Unabdingbarkeit von Tarifverträgen zugunsten der Betriebsparteien anstrebte. 
Siehe auch unten § 11 1. 2., Fn. 360. 

4 Stellvertretend hierfür vor allem Lambrich, 1999 und Th. B. Schmidt, 1994. 
5 In diesem Sinne etwa Kittner, in: FS. Schaub, 1998, S. 390; Konzen, NZA 1995, S. 913, 

916. 
6 Siehe z. B. die drastischen Äußerungen von Ehmann, ZRP 1996, S. 314, 315; Feudner, 

DB 1993, S. 2231; Mäckler, in: FS. Arbeitsgerichtsbarkeit Rheinland-Pfalz, 1999, S. 381; 
Reuter, RdA 1994, S. 152, 162. 

7 So u. a. Gentz, in: FS. Schaub, 1998, S. 214; Gragert, 1997, S. 1; Lambrich, 1999, S. 31; 
v. Langen, 1994, S. 35; Veit, 1998, S. 5. 

8 WSI, 1999, S. 1. 
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Die Behauptung vom starren Flächentarifvertrag hat mit der tarifpolitischen Situation 
nichts zu tun. Im Gegenteil, in einer Reihe von Fällen erreicht die Tariföffnung und Dele-
gation der Konkretisierung von tariflichen Rahmenregelungen an die Betriebsparteien ein 
Ausmaß, das die Gestaltungskraft des Tarifvertrags spürbar schwächt und auch die von 
vielen Betriebsräten geforderte Entlastungswirkung des Flächentarifvertrags verringert. 

Gerade diese zahlreichen Öffnungsklauseln dürften allerdings auch dazu bei-
getragen haben, dass zum Ende der 90er Jahre die Diskussion um die Zukunft des 
Flächentarifvertrages abgeebbt ist.9 Das bedeutet keine Beruhigung der Debatte 
um das Verhältnis tariflicher und betrieblicher Rechtsetzung; es lässt sich aber eine 
gewisse Akzentverschiebung beobachten: In den Mittelpunkt des Interesses sind 
nunmehr die sogenannten "betrieblichen Bündnisse für Arbeit" gerückt, die viel-
fach als untemehmensbezogene Entsprechung zu dem von der Regierung Schröder 
initiierten "Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit" angesehen 
werden. 10 Nach einer repräsentativen Betriebsrätebefragung haben knapp 30 % der 
Betriebe mit Betriebsrat eine Vereinbarung zur Beschäftigungs- bzw. Standortsi-
cherung abgeschlossen. 11 Auch wenn der mit solchen betrieblichen Bündnissen im 
Regelfall verfolgte Zweck von Beschäftigungssicherung bzw. Schaffung zusätz-
licher Arbeitsplätze unbestreitbar positiv zu werten ist, bleibt dennoch die Tarif-
widrigkeit der meisten Vereinbarungen ein Problem. 12 Es kommt hinzu, dass die 
Mehrzahl der Betriebe mit betrieblichen Bündnissen sich keinesfalls in einer 
schlechten wirtschaftlichen Situation befinden. 13 Damit sind derartige Verein-
barungen mittlerweile zu einer regelungspolitischen Normalität geworden, die un-
abhängig von einer akuten betrieblichen Krisenbewältigung praktiziert werden. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach einem sinnvollen Ausgleich des 

9 V gl. auch Schaub, NZA 1998, S. 617. Zur "kontrollierten Dezentralisierung" siehe auch 
Zachert, AiB 2000, S. 204, 207 f. 

10 Als Beispiele für die Debatte zu betrieblichen Bündnissen für Arbeit - die nicht zuletzt 
durch den "Burda-Beschluss" des BAG vom 19.4. 1999, AP Nr. 89 zu Art. 9 GG, angeheizt 
wurde - siehe etwa Bauer; NZA 1999, S. 957 ff.; BauerlHaußmLlnn, NZA 2000, Sonderbei-
lage zu Heft 24, S. 42 ff.; Bepler; AuA 1999, S. 558 f.; BerglPlatow, OB 1999, S. 2362 ff.; 
BrechtlHölandlReim, ArbuR 2002, S. 127 ff.; BrechtlHöland, WS I-Mitteilungen 2001, 
S. 501 ff.; Buchner; NZA 1999, S. 897 ff.; Freihube, OB 2000, S. 1022 ff.; Hänlein, OB 2001, 
S. 2097 f.; HölandlBrechtlReim, WSI-Mitteilungen 2000, S. 639 ff.; HromLldka, AuA 2000, 
S. 13 ff.; KastlStuhlmLlnn, BB 2000, S. 614 ff.; Kocher; ArbuR 1999, S. 158 ff.; Kort, NJW 
1997, S. 1476 ff.; Link, AuA 2002, S. 260 f.; Trappehl/Lambrich, NJW 1999, S. 3217 ff.; 
Walker; FS. Wiese, 1998, S. 603; Welslau, AuA 2000, S. 4 ff. Zur Initiative der Bundesregie-
rung siehe www.buendnis-fuer-arbeit.de. 

11 H. Seifert, WSI-Mitteilungen 2000, S. 437, 439. 
12 In diesem Sinne auch Bepler; AuA 1999, S. 558. 
13 Nach der repräsentativen WSI-Betriebsrätebefragung 1999/2000 wurde in 20 % der 

Betriebe mit einem betrieblichen Bündnis für Arbeit die gegenwärtige Auftragslage als "sehr 
gut" bezeichnet, in 38 % als "gut" und in 29 % der Fälle als immerhin noch "zufriedensteI-
lend"; nur von 12 % der Bündnisbetriebe wurde die Situation als "schlecht" und in 1 % als 
"sehr schlecht" bewertet; ein ähnliches Bild zeigte sich bei der Frage nach den gegenwärtigen 
Gewinnen; vgl. Mauerl H. Seifert, WSI-Mitteilungen 2001, S. 490, 493. 
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Spannungs verhältnisses von Tarifvertrag und betrieblichen Regelungen mit beson-
derer Dringlichkeit. 

Angesichts der großen Bedeutung des Themas in der juristischen Literatur der 
letzten Jahre erstaunt, dass empirische Erkenntnisse über die betrieblichen Anwen-
dungsbedingungen von Flächentarifverträgen hierbei kaum eine Rolle spielen. 
Zwar wird in der Diskussion immer wieder mit angeblich allgemein bekannten 
Tatsachen argumentiert. 14 Hingegen haben jüngste empirische Forschungsergeb-
nissel5 zum Spannungsfeld beider Regelungsebenen bislang in der juristischen De-
batte kaum Aufmerksamkeit gefunden. Für ein sinnvolles Austarieren des Verhält-
nisses betrieblicher und tariflicher Rechtsetzung ist das rechtstatsächliche Wissen 
um die realen Anwendungsbedingungen jedoch ein unverzichtbares Element. 

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist daher im ersten Teil die empirische 
Erforschung der Umsetzung von Tarifverträgen in den Betrieben. Die Rechtspraxis 
erweist sich als wesentlich vielfältiger, als dies arbeitsrechtlichen Lehrbüchern ent-
nommen werden könnte. Die juristische Perspektive geht normalerweise vom Kon-
fliktfall aus, der dann von den Gerichten entschieden werden muss. Dieser Blick-
winkel ist zwangsläufig verzerrend, wirkt Recht doch in der betrieblichen Praxis 
(und nicht nur dort) auch ansonsten auf das Verhalten der beteiligten Parteien ein. 
Darüber hinaus setzen sich Verhandlungspartner nicht selten gemeinsam über gel-
tendes Recht hinweg, wenn ihnen dies opportun erscheint. Derartige Konstellatio-
nen werden im Normalfall von gerichtlichen Verfahren nicht erfasst, so dass sich 
hierin notwendigerweise nur ein unvollkommenes Bild von der rechtlichen Wirk-
lichkeit widerspiegelt. Von daher kann für das Verständnis von Recht auf rechts-
soziologische Forschung nicht verzichtet werden. 

Der zweite Teil der Untersuchung wendet sich dann den rechtswissenschaftli-
chen Fragen des Spannungsverhältnisses von Tarifvertrag und betrieblichen Rege-
lungen zu. Dabei wird davon ausgegangen, dass beide Regelungsebenen einen un-
verzichtbaren Bestandteil des deutschen Arbeitsrechtssystems darstellen: Der Flä-
chentarifvertrag sorgt für eine Vereinheitlichung der Arbeitsbedingungen und 
schafft somit Planungssicherheit sowie eine Befriedung des Arbeitslebens für den 
Zeitraum der Friedenspflicht. Einerseits dient der Flächentarifvertrag dem Schutz 
der von ihm erfassten Arbeitnehmerl6, andererseits verhindert er Wettbewerbsver-
zerrungen zwischen Unternehmen der gleichen Branche. 17 Ein funktionierendes 
Tarifsystem ist von zentraler Bedeutung für die Förderung und Wahrung der Ar-

14 Vgl. den anschaulichen Überblick von C. Fischer, 1998, S. 11. 
15 Anus, 2001; AnusiR. SchmidtlSterkel, 2000; HölandlReimlBrecht, 2000; Oppolzerl 

Zachen, 2000. 
16 Die in dieser Arbeit (nicht zuletzt aus Gründen der Einheitlichkeit mit zahlreichen wört-

lichen Zitaten aus Gesprächsprotokollen) verwendete männliche Form bezieht sich sowohl 
auf Männer wie Frauen. 

17 Ausführlich zu den Funktionen des Tarifvertrags vgl. KempenlZachen, TVG, 1997, 
Grundlagen Rn. 90 ff.; Wiedemann/ H. Wiedemann, TVG, 1999, Einleitung Rn. 2 ff. 


